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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Kargow (Entscheidung)  Ö 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung äußert zum Vorentwurf des B-Planes Nr. 29 „Am kleinen Meer” der 
Gemeinde Rechlin keine Anregungen und Hinweise.  
Wahrzunehmende öffentliche Belange der Gemeinde werden durch die vorliegende Planung 
nicht berührt. 
  
Sachverhalt 
Das Plangebiet soll zukünftig als reines Wohn- und Mischgebiet mit der entsprechenden 
Wohnbebauung und notwendigen Nebenanlagen genutzt werden können. Dazu sollen mit 
der Aufstellung des Bebauungsplanes, als verbindliche Bauleitplanung, auf der Grundlage 
des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes, die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden. 
Eine ehemalige Kasernenfläche soll überplant und einer Nutzung zugeführt werden. Eine be- 
reits bestehende bauliche Anlage im Außenbereich soll umgenutzt und ebenfalls einer Nut- 
zung zugeführt werden. 
 
Alle Nachbargemeinden haben nun die Möglichkeit hierzu eine Stellungnahme abzugeben, 
da Bauleitpläne benachbarter Gemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB aufeinander 
abzustimmen sind.  
 
Die vollständigen Planunterlagen können unter: Protected link to amt-roebel-mueritz.de 
eingesehen werden. 
  
Finanzielle Auswirkungen 
 
Anlage/n 

1 B29 Gemeinde Rechlin-Plansatzung (öffentlich) 
 

 

https://amt-slw-de.cloud.nospamproxy.com/link?id=BAgAAAA6HPEL-l_NGZEAAABe1YXuaWHuTnX_ruNunpqxq24m6AqauQj_3nrZrDTf_ZpTSkkufqXHp5i5f6gxofJTordyreVJtDj5tprNrPLTcYgN3vB0Dyb08vkEWeTEYqn2TfDRojvUsqxB4-Av52fhYEdry0YJqh5AgL3vlBcRX-8XAGcOpv0Fh7pTerKpA0X2ckmAiy_7rVP_8YfPE8GM0


Satzung der Gemeinde Reclin
Landkreis Mecklenburgisce Seenplatte

über den Bebauungsplan Nr.29 *Am kleinen Meer*
Auf Grund des § 10 des Baugesetzbuces in der Fassung der Bekanntmacung vom 03.11.2017 (BGBL. I, S. 3634), zuletzt geändert durc Artikel 9 des Gesetzes vom 10.September.2021 (BGBl. I S. 4147) sowie nac § 86 der LBauO M-V in der Fassung der Bekanntmacung vom 15.10.2015 (GVOBI. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durc Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) wird nac Besclussfassung der Gemeindevertretung vom
Bebauungsplan Nr.29 *Am kleinen Meer*, besteend aus der Planzeicnung (Teil A) und dem Text (Teil B) erlassen:

folgende Satzung über den

Es gilt die BauNVO 2017.

Planzeichnung (Teil A)
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Planzeichen

Festsetzungen

1. Art der baulicen Nutzung

Reine Wongebiete
(§ 3 BauNVO)

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnamen und Fläcen für
Maßnamen zum Scutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landscaft

B
Umgrenzung von Fläcen für Maßnamen zum Scutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Natur und Landscaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

3. Stellplätze und Garagen und Nebenanlagen § 12 BauNVO

3.1 Überdacte Stellplätze und Garagen sind nur inneralb der überbaubaren

Grundstücksfläce zulässig.

3.2 Inneralb des 30 m Waldabstandes sind nur baulice Anlagen one ständigen

Aufentalt von Personen zulässig.

Baulice Nutzung: WR1, Reines Wongebiet
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB §§ 1 bis 11 BauNVO)

Miscgebiete
(§ 6 BauNVO)

Baulice Nutzung: MI1, Miscgebiet
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB §§ 1 bis 11 BauNVO)

2. Maß der baulicen Nutzung

GFZ Gescossfläcenzal, höcstmaß: 0.6
0,6 (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundfläcenzal, höcstmaß: 0.4
(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Vollgescosse, höcstmaß: 3
hl (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Fh Firstöe in m, höcstmaß: 12.0. nict belegt.
12,0 m (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

WR1

MI1

3. Bauweise , Baulinien, Baugrenzen

Bauweise: o, Offene Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

A
Art der Bebauung: E, Nur Einzeläuser zulässig

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Art der Bebauung: ED, Nur Einzel- und Doppeläuser zulässig
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Art der Bebauung: EDh, Nur Einzeläuser, Doppeläuser und hausgruppen
zulässig
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

4. Verkersfläcen

Straßenverkersfläcen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie auc gegenüber Verkersfläcen besonderer
Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Fußgängerbereic
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

5. Grünfläcen

Spielplatz
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

■I Ml'Ml —ZI Sukzessionsfläce
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)
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Umgrenzung von Fläcen, in denen Eingriffe unzulässig sind

8. Sonstige Planzeicen

Grenze des räumlicen Geltungsbereics des Bebauungsplans
(§9 Abs. 7 BauGB)

9. hinweise und nacrictlice Übernamen

Nacrictlic:
Vorgesclagene Flurstücksgrenze D Baudenkmal

10. Darstellung one Normcarakter

vornandere baulice Anlagen

vornandere Grenzen, Abgrenzungen

Flur 2 Flurnummer

38
Flurstücksnummer

Text (Teil B)
1. Art der baulichen Nutzung § 9Abs.1 Nr. 1 BauGB
1.1 Nutzung als Reines Wohngebiet WR §4 BauNVO
Gemäß § 3 Abs. 2 BauNVO sind folgende Arten von Nutzungen zulässig :
- Wongebäude § 3 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO
- Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürfnissen

der Bewoner des Gebietes dienen § 3 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO

gemäß § 3 Abs. 3 BauNVO sind folgende Arten von Nutzungen ausnamsweise zulässig:
- Läden und nict störende handwerksbetriebe, die zur Deckung des täglicen Bedarfs
für die Bewoner des Gebietes dienen, sowie kleine Betriebe des
Beerbergungsgewerbes § 3 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO

- sonstige Anlagen für soziale Zwecke sowie den Bewonern
des Gebietes dienende Anlagen für kirclice, kulturelle, gesundeitlice und sportlice
Zwecke § 3 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO

Im Baugebiet WR4 sind auc Kleinstwonungen erlaubt.

- Die häuser müssen einen Abstand von 3 m zu Grenzen und anderen häusern einalten.
- Wenn die häuser unter 50m2 Grundfläce aufweisen, dürfen merere häuser auf einem
Grundstück platziert werden.

- häuser one eigene Verbindung zum Erdboden, z.B.: durc ein Fundament, so genannte
Tiny-häuser, sind erlaubt

1.2 Nutzung als Mischgebiet Ml § 6 BauNVO
gemäß § 6 Abs. 2 BauNVO sind folgende Arten von Nutzungen zulässig :
- Wongebäude § 6 Abs. 2 Nr. 1BauNVO
- Gescäfts- und Bürogebäude § 6 Abs. 2 Nr. 2BauNVO
- Einzelandelsbetriebe, Scank- und Speisewirtscaften sowie Betriebe

des Beerbergungsgewerbes § 6 Abs. 2 Nr. 3BauNVO
- sonstige Gewerbebetriebe § 6 Abs. 2 Nr. 4BauNVO

gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind folgende Arten von Nutzungen nict zulässig:
- Anlagen für Verwaltungen, sowie für kirclice, kulturelle, soziale,
gesundeitlice, und sportlice Zwecke
Gartenbaubetriebe
Tankstellen
Vergnügungsstätten

§ 6 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO
§ 6 Abs. 2 Nr. 6 BauNVO
§ 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO
§ 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO

2. Höhe baulicher Anlagen § 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB
2.1 Sockelöe

Die höe des fertigen Erdgescossfussbodens darf, gemessen von der Oberkante Mitte
fertiger Straße bis Oberkante fertiger Erdgescossfußbodenkante in der Mitte des Gebäudes
0,50 m nict überscreiten

4. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und

Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

4.1 Ausgleichsmaßnahmen Artenschutz

Anlage Lebensraumabitat Neuntöter

Zum Ausgleic für den entfallenden Neuntöterlebensraum wird in dem dafür
gekennzeicneten Bereic eine gleicwertige Fläce zur Verfügung gestellt. Inneralb der
festgesetzten "Fläce für Maßnamen zum Scutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur
und Landscaft" A1 werden dornige heckensträucer angepflanzt.

Eralt und Anlage Zauneidecsenabitat

Inneralb der festgesetzten Fläce "Kein Eingriff auf dieser Fläce zulässig" ist das
vorandene Zauneidecsenabitat zu eralten.

Inneralb der festgesetzten "Fläce für Maßnamen zum Scutz, zur Pflege und Entwicklung
von Natur und Landscaft" A2 werden neue Bereice mit Lesesteinaufen für
Zauneidecsen eingerictet.

5. Örtliche Bauvorschriften

5.1 Däcer

Die hauptdäcer sind nur als geneigte Däcer mit einer Mindestdacneigung von 30°

auszufüren. Pultdäcer und Tonnendäcer sind unzulässig.

Bei Nebendäcern und Däcern von untergeordneten Nebenanlagen sind auc andere

Dacformen zulässig.

Es sind nur antrazitfarbene oder braune Daceindeckungen als feste Bedacung zulässig.

Weice Bedacungen sind ausgesclossen.

5.2 Fassaden

Fassaden sind nur in den Ausfürungen Putz, Klinker, holz und Glas zulässig.

Hinweise:
Waldabstand

Inneralb des 30 m Waldabstandes sind nur baulice Anlagen one ständigen Aufentalt

von Personen zulässig.

Öffentlice Grünfläce
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

6. Fläcen für die Landwirtscaft und Wald

Bh
Laubwald
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

2.2 Trauföe

Die max. Trauföe darf, gemessen von der Oberkante fertiger Erdgescossfußboden bis
zum Scnittpunkt der Außenkante des aufgeenden Außenmauerwerkes mit der Dacaut,

bei eingescossiger Bauweise 3,50 m,

bei zweigescossiger Bauweise 6,50 m und

bei dreigescossiger Bauweise 8,50 m nict überscreiten

2.3 Firstöe

Die max. Firstöe darf, gemessen von der Oberkante fertiger Erdgescossfußboden bis
Oberkante First,

bei ein- und zweigescossiger Bauweise 9,50 m

bei dreigescossiger Bauweise 11,50 m nict überscreiten

Verfarensvermerke

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbesclusses der Gemeindevertretung Rechlin
vom

Die ortsüblice Bekanntmacung des Aufstellungsbesclusses erfolgte durc Abdruck im
amtlicen Bekanntmacungsblatt, dem "Müritzanzeiger" des Amtes Röbel/Müritz und im
Internet unter www.amt-robl-muritz.d/Lfd. Baulitplanvrfahrn am

Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Beörde ist gern. § 17 Abs. 1
LPIG mit Screiben vombeteiligt worden.

Die Gemeindevertretung Reclin at in irer Sitzung am den
Entwurf des Bebauungsplanes, besteend aus der Planzeicnung (Teil A) und (Teil B)
sowie der Begründung besclossen und zur Auslegung bestimmt.

Die von der Planung berürten Beörden, sonstige Träger öffentlicer Belange und
Nacbargemeinden sind mit Screiben vom zur Abgabe einer
Stellungsname aufgefordert worden.

Die Gemeindevertretung Reclin at in irer Sitzung am den
Entwurf des Bebauungsplanes, besteend aus der Planzeicn.

Der Entwurf des Bebauungsplanes, besteend aus der Planzeicnung (Teil A) und (Teil
B) sowie der Begründung, aben in der Zeit vom bis zum

im Rataus des Amtes Röbel/Müritz, Marktplatz 1, 17207
Röbel/Müritz, sowie auf der Internetseite des Amtes Röbel/Müritz unter
www.amt-robl-muritz.d/Lfd. Baulitplanvrfahrn;wärend der Dienstzeiten nac § 3
Abs. 2 BauGB öffentlic ausgelegen. Die öffentlice Auslegung ist mit dem hinweis, dass
Anregungen wärend der Auslegungsfrist von jedermann scriftlic oder zu Protokoll
geltend gemact werden können und das nict fristgerect abgegebene Stellungnamen
bei der Besclussfassung über den Bebauungsplan unberücksictigt bleiben können
durc Veröffentlicung am im amtlicen
Bekanntmacungsblatt dem "Müritzanzeiger" des Amtes Röbel/Müritz und im Internet
unter www.amt-robl-muritz.dlLfd. Baulitplanvrfahrn ortsüblic bekannt gemact
worden.

Reclin, den,
Bürgermeister

Die Gemeindevertretung Reclin at die vorgebracten Stellungnamen der

Öffentlickeit, der Beörden und sonstigen Träger öffentlicer Belange sowie der
Nacbargemeinden amgeprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt
worden.

Der Bebauungssplan, besteend aus der Planzeicnung (Teil A) und (Teil B) wurde am
von der Gemeindevertretung Reclin als Satzung

besclossen. Die Begründung wurde mit Bescluss der Gemeindevertretung vom
gebilligt.

Reclin, den,
Bürgermeister

Die Gemeindevertretung Reclin at die vorgebracten Stellungnamen der

Öffentlickeit, der Beörden und sonstigen Träger öffentlicer Belange sowie der

Nacbargemeinden amgeprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt
worden.

Der Bebauungssplan, besteend aus der Planzeicnung (Teil A) und (Teil B) wurde am
von der Gemeindevertretung Reclin als Satzung

besclossen. Die Begründung wurde mit Bescluss der Gemeindevertretung vom
gebilligt.

Reclin, den,
Bürgermeister

Der katastermäßige Bestand an Flurstücken amwird als rictig
dargestellt besceinigt. Die lagerictige Darstellung der Grenzpunkte wurde nur grob
geprüft. Die vollständige und lagerictige Darstellung des Gebäudebestandes konnte
nict überprüft werden. Regressansprüce können nict abgeleitet werden.

den,

Öffentlic bestellter Vermessungsingenieur

Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 29 ‘Wonpark Reclin*, besteend aus der
Planzeicnung (Teil A) und (Teil B) mit der Begründung wird iermit ausgefertigt.
Reclin, den,

Bürgermeister

Der Bescluss über den Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer
wärend der Dienststunden von jedermann eingeseen werden kann und über den Inalt
Auskunft zu eralten ist, sind am ortsüblic im amtlicen
Bekanntmacungsblatt, dem "Müritzanzeiger" des Amtes Röbel/Müritz und im Internet
unter www.amt-robl-muritz.d/Lfd. Baulitplanvrfahrn bekannt gemact worden. In
der Bekanntmacung ist auf die Geltendmacung der Verletzung von Vorscriften sowie
auf die Rectsfolgen (§ 215 Abs. 2 Bau GB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöscen von
Entscädigungsansprücen (§ 44 BauGB) ingewiesen worden. Auf Rectswirkungen
des § 5 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern wurde ebenfalls ingewiesen.
Die Satzung tritt mit Ablauf des Tagesin Kraft.

Reclin, den,
Bürgermeister

Übersichtskarte

Vorentwurf

Waren (Müritz), Oktober 2025

ign Melzer Voigtländer Winter Lüttich
Stadtplaner, Architekten & Ingenieure PartGmbB

Lloydstraße 3 *49 3991 64090
17192 Waren (Müritz) info@ign-waren.de

Satzung der Gemeinde
Reclin

Landkreis Mecklenburgisce Seenplatte

über den Bebauungsplan Nr. 29
*Am kleinen Meer*
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